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Allgemeine Regeln auf Veranstaltungen der J-GCL Region West  

• 1. Alkohol  
o Alle Teilnehmer*innen müssen nüchtern auf der Veranstaltung 

erscheinen.  
o Das Mitbringen von Alkohol ist nicht gestattet.  
o Wenn Alkohol verkauft wird, darf er nur in den Aufenthaltsräumen 

getrunken werden.  
o Es gibt auf keiner Veranstaltung hochprozentigen Alkohol.  
o Es gibt keinen Alkohol für Jugendliche unter 16 Jahren 
o Wenn bei einer Veranstaltung kein Alkohol verkauft wird, trinken 

auch die Teamer*innen keinen Alkohol.  
o Auf Schulungsveranstaltungen ist kein Alkohol gestattet 
o Der Missbrauch von Alkohol oder anderen Suchtmitteln ist nicht 

gestattet 
• 2. Rauchen  

o Rauchen unter 18 Jahren ist verboten.  
o Teilnehmer*innen ab 18 Jahren dürfen in den dafür ausgewiesenen 

Zonen rauchen.  
• 3. Drogen  

o Keine illegalen Drogen.  
o Das Mitbringen oder der Konsum von Cannabis werden nicht 

geduldet. 
• 4. Sonstiges  

o Es sind getrennte Schlafsäle einzurichten. 
o Den Anweisungen von Teamer*innen ist Folge zu leisten.  
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Konsequenzen bei Regelverstößen 

• 1. Wer Alkohol mitbringt und/oder mitgebrachten Alkohol trinkt und 
erwischt wird, 

o muss Alkohol abgeben (dieser kann von den Erziehungsberechtigten 
innerhalb von 14 Tagen im J-GCL Büro abgeholt werden*).  

o ruft im Beisein eines Teamenden selbst die Eltern an und erklärt sich 
(egal zu welcher Uhrzeit*). Danach spricht auch der/die Teamende 
mit den Eltern.  

o verlässt die Veranstaltung so direkt wie möglich.  
o Über das Fehlverhalten wird die OG informiert.  
o Die Regeln gelten auch für Personen über 18 Jahre  

• 2. Wer unter 18 ist und beim Rauchen erwischt wird, 
o muss Zigaretten abgeben (Diese können von den 

Erziehungsberechtigten innerhalb von 14 Tagen im J-GCL Büro 
abgeholt werden*).  

o ruft im Beisein eines Teamenden selbst die Eltern an und erklärt sich 
(egal zu welcher Uhrzeit*). Danach spricht auch der/die Teamende 
mit den Eltern.  

o verlässt die Veranstaltung so direkt wie möglich.  
o Über das Fehlverhalten wird die OG informiert.  

• 3. Wer illegale Drogen mitbringt und/oder zu sich nimmt und erwischt wird,  
o muss diese abgeben (Die Drogen werden direkt und gemeinsam 

vernichtet).  
o ruft im Beisein eines Teamenden selbst die Eltern an und erklärt sich 

(egal zu welcher Uhrzeit)*. Danach spricht auch der/die Teamende 
mit den Eltern.  

o verlässt die Veranstaltung so direkt wie möglich.  
o Über das Fehlverhalten wird die OG informiert.  

 
 
 
 
*gilt nicht für Personen über 18 Jahre  
Die Regeln gelten auch für Personen über 18 Jahre  
Eine Entschuldigung vor der Gruppe ist wünschenswert, jedoch keine Pflicht.  
Es liegt in der Verantwortung der Teamenden, die Möglichkeit dazu aufzuzeigen und den Prozess 
zu begleiten.  
Für Regelverstöße die oben nicht gelistet sind, kann und soll das verantwortliche Team individuelle 
und angemessene Entscheidungen treffen!  
Die/die Referent*in und die RL müssen zeitnah über schwerwiegendere Regelverstöße informiert 
werden.  


